
Charlotte Lauser

Die Bindung der Verfassungsorgane an den 
 Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit

Herbert Utz Verlag ∙ München



Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.
Universität München
 
Band 830

Zugl.: Diss., München, Univ., 2018

Bibliografische Information der Deutschen  
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek  
verzeichnet diese Publikation in der Deutschen  
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten  
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. 
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der 
Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von  
Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder 
ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbei-
tungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser  
Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH ∙ 2018

ISBN 978-3-8316-4739-2

Printed in EU
Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 ∙ www.utzverlag.de



7

Inhaltsverzeichnis

Einleitung und Gang der Untersuchung	   15

A.	 Anlass der Untersuchung	   15

B.	 Gang der Untersuchung	   17

Kapitel 1: 
Bestandsaufnahme	 19
A.	 Die Herleitung des ungeschriebenen Verfassungsgrundsatzes 	   19

I.	 Die Präambel als Ausdruck der Integrationsoffenheit des Grundgesetzes	  20
II.	 Art. 23 Abs. 1 GG – die sogenannte Struktursicherheitsklausel	   24
III.	 Die verfassungsrechtliche Herleitung des Grundsatzes der 

Europarechtsfreundlichkeit – resultierende Möglichkeiten und Grenzen	  29
1.	 Das Verhältnis von ungeschriebenem Verfassungsrecht zu 

geschriebenem Verfassungsrecht	   30
2.	 Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen von Staatszielen	   31

a)	 Formelle und materielle Bindungswirkung	   33
b)	 Die effektive Durchsetzbarkeit von Staatszielen	   37
c)	 Zwischenergebnis	   38

3.	 Das geschriebene Staatsziel der Europäischen Integration 
und sein Verhältnis zum ungeschriebenen Grundsatz der 
Europarechtsfreundlichkeit	   39

4.	 Ergebnis	   43

B.	 Analyse der bisherigen Verwendung durch die Rechtsprechung	   43

I.	 Die relevanten Entscheidungen	   43
II.	 Funktionen des Grundsatzes der Europarechtsfreundlichkeit 	   44

1.	 Die europarechtsfreundliche Ausübung der Kontrollvorbehalte des 
BVerfG	   45

2.	 Die Bindung der Verfassungsorgane an die Einhaltung des 
Unionrechts	   47

3.	 Weitere Funktionen des Grundsatzes	   48
4.	 Zwischenergebnis	   49



Inhaltsverzeichnis

8

III.	 Analyse der Funktionalität des Grundsatzes der 
Europarechtsfreundlichkeit 	   49
1.	 Die Grenzen der Offenheit des Grundgesetzes 	   50
2.	 Keine Veränderung des Verhältnisses der Rechtsordnungen 	   53

a)	 Die Zulässigkeit eines Auseinanderfallens der Rechtsordnungen	  54
aa)	 Die Mitgliedstaaten als Herren der Verträge	   54
bb)	 Der Prüfungsmaßstab des spezifischen Verfassungsrechts	   57
cc)	 Die Vereinbarkeit mit dem Schutz der 

Funktionsfähigkeit der Unionsrechtsordnung	   59
b)	 Die Funktion des Grundsatzes als Auslegungsrichtlinie	   60

3.	 Die europarechtsfreundliche Ausübung der verfassungsrechtlichen 
Kontrollvorbehalte	   62
a)	 Die Funktionen der Kontrollvorbehalte	   63
b)	 Die zurückhaltende und europarechtsfreundliche Ausübung 

der Kontrollvorbehalte	   66
aa)	 Die Monopolisierung der Kontrollvorbehalte vor dem 

BVerfG	   67
bb)	 Die Verpflichtung zur Vorlage an den EuGH und die 

Bindung an dessen Entscheidung	   70
1)	 Vorabbefassung des EuGH	   70
2)	 Die Bindung des BVerfG an die Entscheidung des 

EuGH	   72
3)	 Die Möglichkeit der Verfassungswidrigkeit des 

Unionrechts in der Auslegung des EuGH	   74
cc)	 Die Rücknahme der Kontrolldichte durch das BVerfG	   75

1)	 Die Rücknahme der Kontrolldichte bei der ultra-
vires-Kontrolle	   75
(a)	 Der Anspruch des EuGH auf Fehlertoleranz	   76
(b)	 Die Anforderungen an den Kompetenzverstoß	   77

(aa)	 Das europarechtsfreundliche Verständnis 
von Offensichtlichkeit 	   78

(bb)	 Das Erfordernis der strukturellen 
Verschiebung	   81

2)	 Die Rücknahme der Kontrolldichte im Rahmen der 
Identitätskontrolle	   82

c)	 Die Modifizierung des Prüfungsmaßstabes einer einstweiligen 
Anordnung	   84

d)	 Zwischenergebnis	   85



Inhaltsverzeichnis

9

4.	 Die Bindung der Verfassungsorgane an das Unionsrecht	   86
a)	 Funktionales Tätigwerden der Verfassungsorgane im 

institutionellen Gefüge der Union	   86
aa)	 Umsetzung und Vollzug von Unionsrecht	   87
bb)	 Mitwirkungsakte an der Union	   89

b)	 Verfassungsrechtliche Grenzen der Pflicht	   93
aa)	 Die verfassungsrechtlichen Grenzen im Hinblick auf das 

„Rangverhältnis“ von nationalem Recht und Unionsrecht	  94
bb)	 Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Pflicht im 

Hinblick auf die Rechtsgrundlagen des Grundsatzes	   96
c)	 Zwischenergebnis	   97
d)	 Verhältnis der Bindung der Verfassungsorgane an das 

Unionsrecht zur Integrationsverantwortung	   97
IV.	 Ergebnis	   100

C.	 Die verfassungsrechtliche Absicherung der Vorlagepflicht aus 
Art. 267 AEUV und die verfassungsrechtliche Effektuierung des 
Vorabentscheidungsverfahrens im Verhältnis zum Grundsatz der 
Europarechtsfreundlichkeit	   101

I.	 Die verfassungsrechtliche Absicherung der Vorlagepflicht aus Art 267 
AEUV durch Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG	   102
1.	 Erforderlichkeit zur Schließung von Rechtschutzlücken im 

Unionsrecht	   103
2.	 Prüfungsmaßstab des BVerfG im Rahmen von Art. 101 Abs. 1 S. 2 

GG	   105
II.	 Die verfassungsrechtliche Effektuierung des 

Vorabentscheidungsverfahrens im Rahmen von Art. 19 Abs. 4 GG	   107
1.	 Verhältnis von Art. 19 Abs. 4 GG zu Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG und 

Schutzbereich	   108
2.	 Die Rechtsprechung des BVerfG zur Effektuierung des 

Vorabentscheidungsverfahrens über Art. 19 Abs. 4 GG	   111
III.	 Der mögliche Verstoß gegen materielle Grundrechte als Effektuierung 

des Vorabentscheidungsverfahrens	   112
IV.	 Vorlageverpflichtung der Fachgerichte iRv. Art. 100 Abs. 1 GG	   113
V.	 Bedeutung des Grundsatzes der Europarechtsfreundlichkeit für die 

verfassungsrechtlichen Absicherungen der Vorlagepflicht	   115
1.	 Modifizierung der Kontrolldichte?	   115



Inhaltsverzeichnis

10

2.	 Funktion im Verhältnis zur verfassungsrechtlichen Effektuierung 
des Vorabentscheidungsverfahrens	   116

VI.	 Vorlageverpflichtung des BVerfG auf Grund der 
Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes?	   117
1.	 Fehlende Möglichkeit einer gerichtliche Kontrolle der 

Entscheidungen des BVerfG 	   117
2.	 Voraussetzungen einer Verpflichtung des BVerfG aus Art. 267 

AEUV	   119
3.	 Funktion im Verhältnis zur Vorlagepflicht des BVerfG	   119
4.	 Zwischenergebnis	   122

VII.	Zwischenergebnis	   122

D.	 Zwischenergebnis	   122

Kapitel 2: 
Analyse der Funktion und Verwendung der 
Grundsätze der Völkerrechtsfreundlichkeit, der 
Bundestreue und der Verfassungsorgantreue – 
Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den Grundsatzes 
der Europarechtsfreundlichkeit	 123

A.	 Völkerrechtsfreundlichkeit	   124

I.	 Das Verhältnis von Völkerrecht und nationaler Rechtsordnung 	   124
II.	 Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit in der Rechtsprechung 

des BVerfG	   127
1.	 Herleitung des Grundsatzes der Völkerrechtsfreundlichkeit	   127
2.	 Die Anwendungsfälle des Grundsatzes in der bisherigen 

Rechtsprechung 	   130
a)	 Die Verpflichtung bindende Völkerrechtsnormen zu befolgen 

und Verletzungen nach Möglichkeit zu unterlassen	   131
aa)	 Der Anwendungsbereich der Verpflichtung	   131
bb)	 Der fortbestehende Verfassungsvorbehalt	   134
cc)	 Der Grundsatz der völkerrechtsfreundlichen Auslegung 

als konkrete Ausprägung der Verpflichtung	   136
dd)	 Der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit als 

Kompetenzausübungsschranke?	   141
ee)	 Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die Pflicht	   144



Inhaltsverzeichnis

11

ff)	 Zwischenergebnis	   145
b)	 Die Verpflichtung des Gesetzgebers Korrekturmöglichkeiten 

für Völkerrechtsverstöße zu schaffen	   145
aa)	 Anwendungsbereich und Umfang der Pflicht	   146
bb)	 Korrekturmöglichkeiten für Völkerrechtsverstöße durch 

den Gesetzgeber – konkrete Beispiele	   146
cc)	 Korrekturmöglichkeiten für Verstöße durch die 

Rechtsanwendung	   148
c)	 Die Verpflichtung die Geltung des Völkerrechts zu 

gewährleisten	   150
d)	 Zwischenergebnis	   152

3.	 Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den Grundsatz der 
Europarechtsfreundlichkeit	   152
a)	 Schnittmengen der beiden Grundsätze	   153
b)	 Übertragung der Rechtsprechung zur 

Völkerrechtsfreundlichkeit auf die 
Europarechtsfreundlichkeit?	   155
aa)	 Die Sicherstellung des Gleichlaufs der Rechtsordnungen 

durch den Anwendungsvorrang	   156
bb)	 Der mögliche Anwendungsbereich des Grundsatzes der 

Europarechtsfreundlichkeit	   157
III.	 Ergebnis	   159

B.	 Bundestreue und Verfassungsorgantreue	   159

I.	 Die Bundestreue	   160
1.	 Inhalt und Funktion der Bundestreue	   160

a)	 Herleitung des ungeschriebenen Verfassungsgrundsatzes der 
Bundestreue	   161

b)	 Die Konkretisierung des Grundsatzes der Bundestreue in der 
Rechtsprechung 	   168
aa)	 Der Anwendungsbereich des Grundsatzes	   168
bb)	 Die Funktion des Grundsatzes	   170

1)	 Der Grundsatz als Auslegungsregel	   172
2)	 Der Grundsatz als Kompetenzausübungsschranke	   174
3)	 Ergänzende Unterlassungs- und Handlungspflichten	  175
4)	 Mitwirkungsrechte der Länder im völkerrechtlichen 

Bereich	   176
5)	 Der Grundsatz der Bundestreue als Kollisionsnorm?	  177



Inhaltsverzeichnis

12

6)	 Begründung selbständiger, originärer Rechte und 
Verpflichtungen?	   181

7)	 Vergleichbare Institute in anderen europäischen 
Verfassungen	   182

8)	 Zwischenergebnis	   186
2.	 Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den Grundsatz der 

Europarechtsfreundlichkeit	   186
a)	 Vergleichbarkeit der Grundsätze	   187

aa)	 Gemeinsamkeiten	   187
bb)	 Unterschiede	   188

b)	 Übertragbarkeit der Erkenntnisse zur Bundestreue auf den 
Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit	   190

c)	 Ergebnis	   192
II.	 Die Verfassungsorgantreue	   192

1.	 Inhalt und Funktion der Verfassungsorgantreue	   193
a)	 Herleitung des Grundsatzes der Verfassungsorgantreue	   193
b)	 Die Konkretisierung der Verfassungsorgantreue durch die 

Rechtsprechung	   195
aa)	 Der Grundsatz als Auslegungsregel	   197
bb)	 Der Grundsatz als Kompetenzausübungsschranke	   198
cc)	 Der Grundsatz als Quelle ungeschriebener 

Verfassungspflichten und -rechte	   198
dd)	 Art. 13 EUV – Loyalitätsgebot auf der Ebene des 

Unionsrechts	   199
2.	 Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den Grundsatz der 

Europarechtsfreundlichkeit	   200
a)	 Schnittmengen der Grundsätze	   201

aa)	 Übereinstimmungen	   201
bb)	 Unterschiede	   201

b)	 Übertragbarkeit der Erkenntnisse zur Verfassungsorgantreue 
auf den Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit	   203

3.	 Ergebnis	   204

C.	 Der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit als Spiegelbild des 
Grundsatzes der Europarechtsfreundlichkeit?	   205

I.	 Regelungsgehalt des Grundsatzes 	   205
II.	 Verhältnis zur Bundestreue	   210
III.	 Spiegelbild des Grundsatzes der Europarechtsfreundlichkeit?	   211



Inhaltsverzeichnis

13

IV.	 Entsprechende Grundsätze in den Verfassungen anderer 
Mitgliedstaaten	   213

V.	 Ergebnis	   219

D.	 Ergebnis	   219

Kapitel 3: 
Die Funktionsfähigkeit der Unionsrechtsordnung und 
die Europarechtsfreundlichkeit des GG	 221

A.	 Der Zusammenhang zwischen Effektivität und Loyalität	   221

B.	 Die Gefahr des Auseinanderfallens der Rechtsordnungen	   223

I.	 Das Auseinanderfallen der Rechtsordnungen wegen der Anforderungen 
des GG	   223

II.	 Auseinanderfallen der Rechtsordnungen unabhängig von den 
Anforderungen des GG?	   226

C.	 Ergebnis	   229

Kapitel 4: 
Die Rügemöglichkeiten der Verletzung des 
Grundsatzes der Europarechtsfreundlichkeit	 231

A.	 Allgemeine Grenzen der Rüge des Verstoßes gegen Unionsrecht vor 
dem BVerfG	   231

I.	 Der Prüfungsmaßstab des BVerfG	   232
II.	 Der Prüfungsgegenstand vor dem BVerfG – Differenzierung zwischen 

Umsetzungs- und Vollzugsakten und Mitwirkungsakten an der 
Europäischen Union	   233
1.	 Vollzugs – und Umsetzungsakte	   234
2.	 Mitwirkungsakte	   236
3.	 Zwischenergebnis	   239

III.	 Zwischenergebnis	   240



Inhaltsverzeichnis

14

B.	 Konkrete Möglichkeiten der Rügefähigkeit eines unter dem 
Gesichtspunkt des Grundsatzes der Europarechtsfreundlichkeit 
verfassungsrechtlich relevanten Verstoßes gegen Unionsrecht über 
Art. 38 GG	   240

I.	 Der Gewährleistungsbereich von Art. 38 Abs. 1 GG	   241
II.	 Maßnahmen im Zusammenhang mit der europäischen Integration die 

den Schutzgehalt von Art. 38 GG verletzen können	   244
1.	 Die Entleerung der Rechte des Bundestages durch 

Hoheitsübertragung	   244
2.	 Die Verletzung des Grundsatzes der Volksouveränität durch die 

Verfassungsorgane durch die Missachtung der Verfahren zur 
Übertragung von Hoheitsrechten – Art. 48 EUV	   246

3.	 Der Schutz vor qualifizierten Kompetenzüberschreitungen	   250
4.	 Der Schutz vor außervertraglichen Änderungen des Unionsrechts	   252
5.	 Der Schutz vor der Übertragung von Hoheitsrechten unter Verstoß 

gegen die Verfassungsidentität	   253
III.	 Ergebnis	   254

Kapitel 5: 
Ausblick für die Bedeutung des Grundsatzes der 
Europarechtsfreundlichkeit 	 255

Kapitel 6: 
Zusammenfassung	 257

Literaturverzeichnis 	   263



15

Einleitung und Gang der Untersuchung

A.	 Anlass der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welchen Inhalt und welche 
Funktion dem ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz der Europarechtsfreund-
lichkeit des Grundgesetzes zugemessen werden kann. 

Das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, setzt den Rah-
men für die in der Bundesrepublik Deutschland geltende Rechtsordnung. Dane-
ben beanspruchen jedoch sowohl innerstaatlich die Länderverfassungen, als auch 
im Übrigen das Völkerrecht und das Europarecht Geltung in der Bundesrepublik 
Deutschland.

Das Grundgesetz war von Beginn an eine „offene“ Verfassung,1 die Einflüsse von 
Außen, sei es durch allgemeines Völkerrecht, durch völkerrechtliche Verträge, aber 
auch durch die Beteiligung an internationalen Organisationen zuließ.2 Diese Of-
fenheit wurde im Rahmen der Europäischen Integration noch vertieft. 

Die Verflechtung der nationalen Rechtsordnung mit internationalen Regelungs-
werken führt mit steigender Intensität jedoch zu einer verstärkten Gefahr von 
Konflikten zwischen den einzelnen Regelungssystemen, die jeweils innerstaatliche 
Geltung beanspruchen. Entsprechendes gilt auch für die im Bundesstaat unver-
meidbaren innerstaatlichen Konflikte mit den Länderverfassungen. Die Lösung 
dieser Konflikte ist im innerstaatlichen Recht zu treffen3 und wurde von der ver-

1   Vgl. Hillgruber, in: Isensee/ Kirchhoff, HStR Bd. II, 3. Aufl. 2004, § 32 Rn. 113 ff. Cramer, 
Art. 146 Grundgesetz zwischen offener Staatlichkeit und Identitätsbewahrung, 2014, 35 ff.; Rens-
mann, in: Giegerich, Der offene Verfassungsstaat des Grundgesetzes nach 60 Jahren, 2010, Die 
Genese des „offenen Verfassungsstaats“ 1948/1949, 37 ff. Kritisch zum Begriff Haratsch, Das In-
tegrationsprinzip des Grundgesetzes, in: Breuer/ Epiney/ Haratsch/ Schmahl/ Weiß, Festschrift für 
Eckart Klein, 2013, 79 ff., der die Ansicht vertritt, dass beim mittlerweile erreichten Grad der 
supranationalen Zusammenarbeit der Begriff „offene Staatlichkeit“ unzureichend ist.

2   Vgl. Jestaedt, in: Isensee/ Kirchhoff, HStR Bd. XI, 3. Aufl. 2013, § 264 Rn. 71 ff.; Tomuschat, in: 
Isensee/ Kirchhoff, HStR Bd. XI, 3. Aufl. 2013, § 226 Rn. 1 ff.; ausdrücklich auch BVerfGE 123, 
267 (344 f.). 

3   Hillgruber, in: Isensee/ Kirchhoff, HStR Bd. II, 3. Aufl. 2004, § 32 Rn. 98.
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fassungsgerichtlichen Rechtsprechung durch die Entwicklung verschiedener Me-
chanismen, wie beispielsweise dem sog. bundesfreundliche Verhalten4 oder dem 
Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit5 verwirklicht. 

Das BVerfG hat nun im sog. Lissabon-Urteil6 erstmals den sog. Grundsatz der 
Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes erwähnt. Auch im Verhältnis zwi-
schen Unionsrecht und nationalem Recht können Konflikte entstehen, die zu ei-
nem Auseinanderfallen der Rechtsordnungen führen können, z. B. wenn Verfas-
sungsorgane bei der Umsetzung von Unionsrecht gegen dieses Verstoßen, oder 
aber wenn Unionsorgane bzw. Verfassungsorgane bei der Rechtsetzung die der 
Union übertragenen Kompetenzen überschreiten und so den Grundsatz der Volks-
souveränität verletzen, den unabdingbaren Grundrechtsschutz nicht wahren oder 
die Verfassungsidentität verletzen.7 In diesen Fällen greift der Anwendungsvor-
rang des Unionsrechts wegen des fehlenden Legitimationszusammenhanges nicht. 
Nunmehr wurde allerdings klargestellt, dass diese verfassungsrechtlichen Kont-
rollvorbehalte wiederum unter dem Vorbehalt der Europarechtsfreundlichkeit des 
Grundgesetzes8 stehen und zum Schutze der Funktionsfähigkeit der Unionsrechts-
ordnung in europarechtsfreundlicher Weise anzuwenden sind. 

Welches weitergehende (Steuerungs)Potential dem Grundsatz der Europarechts-
freundlichkeit im Rahmen der Fortentwicklung der Europäischen Union unter 
dem Grundgesetz durch die Verfassungsorgane in Zukunft zukommen wird, ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Schutz der Funktionsfähigkeit der Unions-
rechtsordnung, soll in dieser Arbeit untersucht werden.

4   Vgl. BVerfGE 1, 299 (315); 8, 122 (138 ff.); 12, 205 (254); 21, 312 (326); 31, 314 (354 ff.); 34, 9 
(20 f.); 39, 96 (109; 119); 81, 310 (337); 92, 203 (230 ff.); 104, 238 (247 f.); 133, 241 (262 Rn. 58).

5   BVerfGE 6, 309 (362 f.); 18, 112 (121); 31, 58 (75 f.); 41, 88 (120 ff.); 75, 1 (17 ff.); 111, 307 
(317); 112, 1 (26); 123, 267 (344). Der Grundsatz ist in der Literatur anerkannt, vgl. nur Som-
mermann, in: v. Bogdandy/ Cruz Villalón/ Huber, IPE Bd. II, 29. Vgl. auch zum Zusammenhang der 
Begriffe Tomuschat, in: HStR Bd. XI, 3. Aufl. 2013, § 226 Rn. 9. 

6   BVerfGE 123, 267 ff.

7   Vgl. nur BVerfGE 123, 267 ff.

8   BVerfGE 123, 267 (354).
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B.	 Gang der Untersuchung

Zur Klärung dieser Frage wird in vier Schritten vorgegangen. Zunächst wird in 
einem ersten Teil eine Bestandsaufnahme der bisherigen aus der Rechtsprechung 
bzw. aus der Herleitung des Grundsatzes gewonnenen Erkenntnisse über Inhalt 
und Funktion des Grundsatzes der Europarechtsfreundlichkeit vorgenommen 
(Kapitel I.). In diesem Rahmen wird neben der Herleitung des ungeschriebenen 
Verfassungsgrundsatzes (A.) die bisher zum Grundsatz und seinem Anwendungs-
bereich bzw. seiner Funktion ergangene Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (B.) untersucht. Abschließend wird das Verhältnis des Grundsatzes der 
Europarechtsfreundlichkeit zu der nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts gewährleisteten verfassungsrechtlichen Absicherung der uni-
onsrechtlichen Vorlagepflicht aus Art. 267 AEUV über Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG be-
stimmt (C.).

In einem zweiten Kapitel wird sodann im Rahmen eines Vergleichs der Regelungs-
grundlagen, Inhalte und Funktionen der ungeschriebenen Verfassungsgrundsätze 
der Völkerrechtsfreundlichkeit (A.), der Bundestreue und der Verfassungsorgan-
treue (B.) sowie des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit aus Art. 4 Abs. 3 
EUV (C.) mit denen des Grundsatzes der Europarechtsfreundlichkeit untersucht, 
ob der Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit einen diesen Grundsätzen ent-
sprechenden ggf. weitergehenden Anwendungsbereich bzw. Inhalt besitzen kann.

In einem dritten Kapitel wird die wesentliche Zwecksetzung des Grundsatzes der 
Europarechtsfreundlichkeit, die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Uni-
onsrechtsordnung in den Grenzen des Grundgesetzes unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Bedeutung des Loyalitätsprinzips (A.) und der konkreten Gefahr ei-
nes Auseinanderfallens der Rechtsordnungen (B.) beleuchtet, um in einem vierten 
Kapitel vor dem Hintergrund der bisherigen Erkenntnisse und unter Berücksich-
tigung der Prüfungskompetenz des BVerfG (A.), den konkreten Umfang der Rü-
gefähigkeit der Verletzung der Pflicht zur Einhaltung des Unionsrechts durch die 
Verfassungsorgane festzustellen (B.).

Schließlich wird in einem fünften und letzten Kapitel beleuchtet, welche Zukunft 
der Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit im europäischen Verfassungsver-
bund haben kann.
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